
Unfallverhütungsvorschriften – Forsten 
 

Beschäftigung: 
§ 2. (1) Versicherte unter 18 Jahren dürfen nicht mit dem Bedienen von Motorsägen, 

Freischneidegeräten sowie mit Seilarbeiten beschäftigt werden. 

 

§ 3. (1) Die Versicherten haben sich so zu verhalten, daß ihre Sicherheit und die ihrer 

Mitarbeiter gewährleistet ist. Sie haben insbesondere 

– bei der Arbeit für einen sicheren Stand zu sorgen, 

– Maschinen, Geräte und Werkzeuge fachgerecht zu handhaben, instandzusetzen, zu 

transportieren und abzustellen, 

– bei allen Arbeiten mit Maschinen, Geräten und Werkzeugen einen ausreichenden 

Abstand zu anderen Personen einzuhalten, 

– darauf zu achten, daß bei Fällarbeiten mit der Motorsäge keine Eisenkeile verwendet 

werden 

 

§4 (4) Die Versicherten haben die für Arbeiten mit der Motorsäge zur Verfügung 

gestellte persönliche Schutzausrüstung zu benutzen. 

 

Fällung und Aufarbeitung 
§ 5. (1) Der Unternehmer hat dafür zu sorgen, daß Fällarbeiten nur bei Tageslicht und 

nicht bei Sichtbehinderung oder starkem Wind ausgeführt werden; an Steilhängen, bei 

Glatteis, bei gefrorenem oder bereiftem Boden dürfen Fällarbeiten nur ausgeführt 

werden, wenn ein sicherer Stand gewährleistet ist. 

(2) Der Unternehmer hat dafür zu sorgen, daß mit Fällarbeiten erst begonnen wird, 

wenn sichergestellt ist, daß 

– sich im Fallbereich nur die mit dem Fällen beschäftigten Personen aufhalten, 

– hindernisfreie Rückweichen für jeden mit der Fällarbeit Beschäftigten 

festgelegt oder angelegt sind, 

– der Arbeitsplatz am Stamm frei von Hindernissen ist und den mit der Fällarbeit 

Beschäftigten einen sicheren Stand gewährt. 

 

(4) Beim Fällen von Bäumen ist ein Fallkerb anzulegen oder eine andere fachgerechte 

Fälltechnik anzuwenden. Vor dem Fällschnitt hat der Sägenführer ein Warnzeichen zu 

geben. Wenn der Baum fällt, müssen die mit dem Fällen beschäftigten Versicherten 

unter Beobachtung der Baumkronen auf die Rückweiche zurücktreten und warten, bis 

der Baum liegt und die benachbarten Kronen ausgeschwungen haben. Unter 

hängengebliebenen Ästen darf nicht gearbeitet werden. 

(5) Jeder Baum muß vollständig zu Fall gebracht sein, bevor mit dem Fällen des 

nächsten Baumes begonnen wird. Das gilt nicht für dichte Schwachholzbestände sowie 

in besonderen Fällen für seilwindenunterstützte Holzernteverfahren. Hängengebliebene 

Bäume sind unverzüglich und fachgerecht zu Fall zu bringen. Ist dies nicht möglich, ist 

der Gefahrbereich zu kennzeichnen, notfalls abzusperren. Das gleiche gilt für 

angehauene, angerodete und angesägte Bäume. 

 

(6) Hängengebliebene Bäume dürfen nicht durch Besteigen, Abhauen oder Absägen 

hindernder Äste, Fällen des aufhaltenden Baumes oder Darüberwerfen eines weiteren 

Baumes zu Fall gebracht werden. Das Zufallbringen hängengebliebener Bäume durch 

stückweises Absägen ist – ausgenommen in dichten Schwachholzbeständen – nicht 

zulässig. 


